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Fünftes Kapitel . Vom Staatscredit .

6. 2.

Von dem Vermögen , übernommene Verbindlichkeiten zu erfüllen

als dem einen Element des Staatscredits .

) Nationaleinkommen . 1) Fähigkeit , dieſes Einkommen zu Staatszwecken iu
centraliſiren , ) Grenze derſelben .

Das eine Element des Staatscredits , das

Vermoͤgen zu leiſten , haͤngt von der Reichhaltigkeit

der Quelle ab , woraus die Regierungen ihre Beduͤrfniſſe

ſchoͤpfen muͤſſen, von der Faͤhigkeit , dieſe Quelle zu benutzen ,

und von dem Grade , bis zu welchem dieſelbe durch fruͤhere

Benutzung des Credits ſchon erſchoͤpft iſt .

Dieſe Quelle iſt das Einkommen der Nation , das

ſie dem Zuſammenwirken ihrer Arbeit , ihren Kapitalien

und den Productivkraͤften der Natur , oder ihren Boden —

arbeiten , ihren Manufacturen und ihrem Handel verdankt .

In ſo ferne bei der Abwaͤgung des Credits die Groͤße

der Hilfsquellen eines Staats in Betrachtung kommt , uͤbt

die Meinung uͤber das wahrſcheinliche , raſche oder langſame

Fallen oder Steigen derſelben , die auf der Beurtheilung
der Dinge , nach natuͤrlichen Geſetzen , beruht , ſchon in der

Gegenwart ihren Einfluß aus .

Wenn eine Nation im Reichthum raſch vorwaͤrts ſchreitet ,
wenn ihre Kraͤfte noch einer uͤppigen, hoͤhern Entwickelung
faͤhig, und die Bedingungen derſelben vorhanden ſind , ſo
wird ſie , unter uͤbrigens gleichen Umſtaͤnden , eines hoͤhern
Credits zu genießen verdienen , als wenn ſie noch auf jenen
untern Stufen der Bildung ſteht , wo die Fortſchritte lang —
ſamer ſind , oder , wenn ſie den hoͤchſten Punct erreicht hat ,
wo ſie eine raſche Erweiterung ihrer Hilfsquellen nicht mehr
erwarten kann .

Bei dem Einfluß , den der Blick in die Zukunft ausuͤbt ,

kommt vorzuͤglich die Dauerh aftigkeit der Hilfsquellen
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in Betrachtung . Der Reichthum , den man einer gleich —

foͤrmigen Entwickelung des Ackerbaues und der Manufactur —

Induſtrie verdankt , ruht auf einer feſteren Grundlage , und

iſt weniger dem Wechſel unterworfen , als die Hilfsquellen ,

welche eine uͤberwiegende Manufactur Induſtrie oder ein

bluͤhender auswaͤrtiger Handel darbietet , der aus der un—

gleichen Ausbildung jener beiden Zweige entſpringt , oder

ſich an eine , zum Zwiſchenhandel guͤnſtige Lage und eine

weit vorangeſchrittene Kapitalanhaͤufung knuͤpft.

Vortheile , die bedeutende Fortſchritte in der Kunſt zu

produciren einem Volke in ſeinem Verkehre mit andern

Laͤndern verſchaffen , koͤnnen umſo ſchneller ſich vermindern ,

je raſcher dieſe Laͤnder in ihrer Entwickelung ebenfalls

fortſchreiten , und je eifriger ſie alle Verbeſſerungen in der

Productionskunſt ſich anzueignen ſuchen .

So ſind auch die Hilfsquellen , die in dem Schooße eines

Volkes liegen , und die der nahe ſchuͤtzende Arm deſſelben
deckt , ſicherer und minder vergaͤnglich , als die Reichthums —

quellen , die auswaͤrtige Beſitzungen dem entfernten herr —

ſchenden Lande darbieten .

In wie ferne aber die Machtverhaͤltniſſe uͤberhaupt , und

die groͤßere oder geringere Sicherheit , welche die phyſiſchen
Kraͤfte der Staaten gegen aͤuſſere, den Reichthum und die

Hilfsquellen eines Landes bedrohende Gefahren zu gewaͤhren
verſprechen , einen Einfluß auf den Credit ausuͤben , wollen

wir am Schluſſe dieſes Kapitels unterſuchen .
2 Die Faͤhigkeit, das Nationaleinkommen durch die Be —

ſteuerung zu den Beduͤrfniſſen des Staates zu benutzen ,

haͤngt ab von der oͤkonomiſchen Lage des Volkes , mehr oder

weniger auch von politiſchen Inſtitutionen , und von der

Geſchicklichkeit der Regierung in der Anlage der Steuern .

In der erſten Beziehung uͤbt der Zuſtand der Produe⸗—
tion , die Art , wie das jaͤhrlich geſchaffene Eigenthum unter
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die Mitglieder der Geſellſchaft vertheilt wird , und die Ver

ſchiedenheit der Quellen , woraus es entſpringt , einen Ein —

fluß aus .

Je guͤnſtiger die natuͤrliche Beſchaffenheit des Landes

je weiter das Volk in der Kunſt zu produciren voran —

geſchritten , je groͤßer das Nationalkapital und die Dienſte ,

welche daſſelbe durch die Erleichterung und Abkuͤrzung der

Arbeit , durch Sicherung und Vermehrung ihrer Erfolge ,
der Production leiſtet , deſto leichter kann , unter ſonſt

gleichen Umſtaͤnden , bei gleicher Volksmenge und Arbeit⸗

ſamkeit , die Geſammtheit der Staatsbuͤrger nothwendige

Bedüurfniſſe befriedigen , und noch uͤberdies einen Vorrath
von Producten aller Art erſchaffen , von ihrem Geſammt —

erzeugniß alſo verhaͤltnißmaͤßig einen groͤßern Theil an

die Regierung zur unproductiven Conſumtion abgeben .
Die Erhebung der Regierungsbeduͤrfniſſe wird durch die

Art der Vertheilung des Eigenthums erſchwert oder

erleichtert , in ſo ferne ſich da , wo ein großes Einkommen

auf einzelnen Puncten ſich ſammelt , leichter und ſicherer
nehmen laͤßt , als wo ſich die jaͤhrlich entſtehenden Werthe
unter die ganze Maſſe der Bevoͤlkerung gleichfoͤrmiger
vertheilen , und von dringenderen Beduͤrfniſſen angezogen
werden .

Die Verſchiedenheit der Quelle , woraus das jaͤhrlich
entſtehende Eigenthum abfließt , uͤbt auf die Faͤhigkeit, daſ —
ſelbe durch Steuern zu Staatszwecken zu centraliſiren , einen

Einfluß aus , in ſo ferne mit der hoͤhern Entwickelung und
dem Vorherrſchen der ManufacturInduſtrie gewoͤhnlich jene
Ungleichheit in der Vertheilung des Eigenthums , das

Wachsthum des Kapitalreichthums und des davon abfließen⸗
den , ohne Arbeit gewonnenen Einkommens verbunden iſt /
vielleicht auch , weil es bei der Natur der Werthe , welche
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Handel und Induſtrie erzeugen , leichter faͤllt, ſchickliche und

zweckmaͤßige Erhebungsformen zu finden .

Es gibt nun einen Zuſtand der Production , der Be—

voͤlkerung und der Vertheilung des Eigenthums , der die

Faͤhigkeit , das Nationaleinkommen zu allgemeinen Staats —

zwecken durch Auflagen zu benutzen , aͤuſſerſt beſchraͤnkt . Denke

man ſich die Laͤndereien in kleinen Parcellen unter eine

große Zahl von Eigenthuͤmern vertheilt , welche die noth—

wendigen Beduͤrfniſſe fuͤr ſich und ihre Familien durch an—

geſtrengte Arbeit dem Boden abdringen , der Manufactur —

Induſtrie nur einen unbedeutenden Ueberſchuß zum Aus—

tauſche anzubieten vermoͤgen , Renten und Kapitalgewinnſte auf

eine Weiſe vertheilt , welche , den Beziehern nur einen ge—

ringen Zuwachs zu dem Producte ihrer Arbeit , nur ein

duͤrftiges Mittel zur Erweiterung ihrer Beduͤrfniſſe über

den Kreis des Nothwendigen darbietend , ſie minder faͤhig

zu fortgeſetzten Anhaͤufungen macht ; dagegen eine un—

gleiche Vertheilung des Bodens und der Renten , die er

abwirft , die Kunſt zu produciren weit vorangeſchritten ,

große Kapitalien in einzelnen Haͤnden, erleichterte Au⸗

haͤufung durch groͤßeres Einkommen , das ſich auf einzelnen

Puncten ſammelt , die Production in allen Zweigen durch

das Hilfsmittel der Kapitalien maͤchtig unterſtuͤtzt , und er—

leichtert . Von einem gleichen Betrage des reellen Einkommens

wird das Volk in dieſem Zuſtande , ohne ſich groͤßere Ent

behrungen aufzulegen , verhaͤltnißmaͤßig weit mehr , als in

jener Lage , an die Regierung zur Beſtreitung ihrer Be⸗

duͤrfniſſe abgeben koͤnnen .

Aber der Einfluß , den auf ſolche Weiſe das Verhaͤltniß

des reellen Einkommens zu der Volksmenge oder der Summe

der Beduͤrfniſſe , welche dieſes Einkommen befriedigen ſoll,

ausuͤbt , wird durch andere Urſachen mehr oder wenigen

wieder geſchwe
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Wo die Kunſt zu produciren große Fortſchritte gemacht ,

und alle Umſtaͤnde den Erfolgen der Production guͤnſtig

ſind , da erweitert ſich auch der Kreis der Beduͤrfniſſe des

Volks . Die Entbehrung des gleichen Genuſſes faͤllt aber nach

dem Grade des angewoͤhnten Beduͤrfniſſes relativ ſchwerer

oder leichter . Character , Gewohnheiten , Sitten , Bildung
und Vorurtheile des Volkes bleiben in dieſer Beziehung nicht

ohne Einfluß .

Wenn auf der einen Seite die Ungleichheit in Verthei⸗

lung desEinkommens die ſtaͤrkere Beſteuerung des luxurioſen
Aufwands der Reichen moͤglich macht , ſo ſetzt auf der

andern Seite der in jedem Gemeinweſen unabwendbare

Einfluß der Reichen ſolchen Auflagen , die ſie in erhoͤhtem

Maaße treffen ſollen , einen um ſo kraͤftigern und wirk —

ſamern Widerſtand entgegen , je groͤßer jene Ungleichheit ,
je uͤbermaͤchtiger daher der concentrirte Reichthum geworden .

Die Erfahrung in ſolchen Laͤndern lehrt , daß die Reichen

der Regierung lieber auf hohe Zinſen leihen , als vom

großen Einkommen Steuern entrichten , und daß eine Re —

gierung , die in einer Reihe von Jahren jede Oppoſition
gegen ihre Plane und oft bei ſehr zweifelhaften Unter —

nehmungen uͤberwunden hat , ihre wohlberechneten Finanz⸗
projekte , welche dem Intereſſe des großen Reichthums nahe

treten , leicht ſcheitern ſieht .
Der Einfluß , den auf die Faͤhigkeit , das National —

einkommen in mehr oder weniger ſtarkem Maaße zu den
Staatszwecken zu benutzen , polikiſche Einrichtungen
ausuͤben 15

nnen , ſind ſo mannigfaltig , daß eine naͤhere Er⸗

oͤrterung dieſes Puncts zu weit fuͤhren wuͤrde . Im All —

gemeinen darf man aber , auf die Geſchic hte geſtuͤtzt, annehmen ,
daß jene Faͤhigkeit in gleichem Grade waͤchst , als die

Formen der politiſchen Inſtitutionen geeignet ſind , dem
Publicum eine genaue Kenntniß der Staatsbeduͤrfniſſe und

——
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die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Entbehrungen

zu geben , die man ihm auflegt . Unter ganz gleichen Ver —

haͤltniſſen wird dieſelbe Laſt , wenn man ihre Groͤße und

Urſachen kennt , muthiger uͤbernommen , als wenn die Schaͤtzung

jener Groͤße und die Erwaͤgung jener Urſachen nur der

Ahnung der Steuerpflichtigen oder der uͤbelwollenden Ueber —

treibung der Unzufriedenen , deren es üͤberall gibt , uͤber—

laſſen wird .

Einleuchtend iſt endlich der Einfluß , den auf die Groͤße der

Hilfsmittel , welche eine Regierung in dem gegebenen National⸗

Einkommen zu finden vermag , die Geſchicklichkeit aus —

uͤbt , womit ſie ihre Beduͤrfniſſe aus dieſem Einkommen zu

erheben verſteht . Gerechte Vertheilung der Staatslaſten ,

hoͤhere Beſteuerung des hoͤhern Einkommens , auf directem

oder indirectem Wege , zweckmaͤßige Erhebungsformen werden

um ſo unerlaͤßlicher , je hoͤher die Beduͤrfniſſe des Staates

anwachſen . Die zwei - und dreifache Laſt wird bei einer ,

den Beitragskraͤften angemeſſenen Vertheilung , und bei zweck

maͤßiger , die Production ſo wenig wie moͤglich ſtoͤrender,

Erhebungsweiſe leichter getragen , als die einfache Laſt von

Steuern , die auf einzelnen Puncten erdruͤcken , und auf

andern kaum beruͤhren , die ſtatt das Einkommen auf

directem oder indirectem Wege zu treffen , Kapitalien

angreifen , und ſtatt den Bewegungen der Production zu

folgen , dieſelbe hemmen und mannigfaltig beſchraͤnken .

Aber oft findet die reifſte Einſicht , bei der Wahl der

Steuerſyſteme , Hinderniſſe in uͤberlieferten Verhaͤltniſſen , deren

Verletzung die Gerechtigkeit verbietet , oder in Vorurtheilen

und Intereſſen , welche die Politik zu ſchonen mahnt .

3 ) Der Credit des Staates iſt eben ſo , wie die Hilfs

quellen , aus denen er die Mittel zur Erfuͤllung ſeiner Ver⸗—

bindlichkeiten ſchoͤpfen muß , und die Faͤhigkeit , jene Hilfsquellen
zu dieſem Zwecke zu benutzen , beſchraͤnkt . Wenn ſich auch
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nicht beſtimmt angeben laͤßt, wie ſtark und ſchnell das Ein

kommen einer Nation noch wachſen , und der wievielte Theil

davon fuͤr allgemeine Zwecke geſammelt werden kann , wenn

es ſelbſt aͤuſſerſt ſchwer faͤllt, das Einkommen einer Nation

auch nur approximativ zu ſchaͤtzen; ſo weiß man doch , daß

es eine Grenze gibt , die man nicht uͤberſteigen darf , ohne
das Kapital des Landes anzugreifen , die Quelle ſelbſt , aus

der man ſchoͤpfen will , zu zerſtoͤren , und das Volk in

Armuth und Verzweiflung zu ſtuͤrzen. Je mehr man ſich
dem hoͤchſten Puncte der Beſteuerung naͤhert, deſto druͤcken⸗

der und unproductiver wird jede neue Steuer , deſto mehr
iſt der Credit gefaͤhrdet .

Das gegenwaͤrtige Geſchlecht will leben , das Volk ſeinen

Unterhalt , die Regierung die Mittel zur Erhaltung des

Gemeinweſens . Dieſe Beduͤrfniſſe des Augenblicks verſchlingen ,

wenn ſie damit in Conflict gerathen , alle andere Intereſſen ;
nur von dem Ueberſchuß vermag man die Anweiſungen der

Vergangenheit zu honoriren

Wenn es fehlt , muß , um die lebende Generation von

dem Untergange zu retten , um die Regierung durch Ent —

ziehung der Mittel , deren ſie bedarf , nicht aufzuloͤſen , der —

jenige nachſtehen , der jene Anweiſungen beſitzt .
Je ſorgfaͤltiger man das Anwachſen einer oͤffentlichen

Schuld , und vor Allem das Entſtehen eines laufenden
Deficits — ein Uebel , das gleich einem Krebsſchaden im

Staatshaushalt um ſich frißt — vermeidet , deſto ſicherer
entgeht man jener Gefahr . Sie iſt um ſo weniger vorhan⸗
den , je tiefer in gewoͤhnlichen Zeiten die Beduͤrfniſſe der Re⸗

gierung und die Zinſen der Staatsſchuld zuſammengenommen ,
unter dem Betrage der Steuern ſtehen , die das Volk zu
tragen faͤhig iſt .

Wo die gewoͤhnliche Staatserigenz ſchon dieſen Betrag
in Anſpruch nimmt , oder demſelben nahe kommt „ da kann
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jeder Zufall , der das Nationaleinkommen verkuͤrzt , jedes

innere Ereigniß , das auf die Faͤhigkeit , dieſes Einkommen

zu centra

1
ren , nachtheilig wirkt , jede auſſerordentliche ,

durch aͤuſſere Umſtaͤnde herbeigefuͤhrte Anſtrengung , die zur

N der Unabhaͤngigkeit und Sicherheit der Nation

nothwendig wird , die Mittel zur Zins - und Kapitalzahlung

verkuͤrzen , und bei dem beſten Willen der Regierung den

Credit zernichten . Die beſondere Verhaͤltniſſe aber , welche

bei der Beurtheilung des Einfluſſes fortgeſetzter Credit —

benutzungen auf die Hilfsquellen der Regierung zu beachten

ſind , und die eine ausfuͤhrlichere Eroͤrterung verdienen ,

werden wir weiter unten ( , . 6) naͤher betrachten .

Von dem Glauben an die Feſtigkeit d i tsregierung ,

ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen , als dem andern Element des

Staatscredits .

us der Staa

Die Ueberzeugung ,daß eine Regierung jederzeit den feſten

und ernſten Willen werde , ihre eingegangenen

Verbindlichkeiten treu zu erfuͤllen , haͤngt von dem Benehmen

derſelben ab , von der Lage , in der ſie ſich befindet , von

den conſtitutionellen Einrichtungen und im naͤmlichen Ver —

haͤltniſſe , als dieſe unwirkſam ſind , vorzuͤglich von dem

Geiſte , der die ganze Verwaltung belebt .

Sie beurkundet jenen Willen , nicht allein durch zweck—

maͤßige Vorkehrungen , welche die Regelmaͤßigkeit und Puͤnct —
lichkeit der bedungenen Zahlungen ſichern , durch Vermin —

derung jedes nicht von der Nothwendigkeit gebotenen

Aufwandes , der die Mittel zu Befriedigung der Staats —

glaͤubiger zu verkuͤrzen droht , ſondern ſelbſt durch die Wahl

der Perſonen , denen ſie die Verwaltung anvertraut ; und

nicht ſelten ſind die Beiſpiele in der Geſchichte der Finanzen ,

deren Haushalt durch Ungluͤcksfaͤlle oder üble Wirthſchaft
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